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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Konzeptionelle Grundsätze  
 
Konzeptionsentwicklung 

 
 

Grundvoraussetzungen 
 
Der Träger der Einrichtung(en) verfügt 
über eigene konzeptionelle Grundsätze 
zur Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern und informiert die 
Mitarbeiter darüber, Jede Einrichtung 
verfügt über eine schriftliche 
Konzeption, die sich an der aktuellen 
Lebenssituation der Kinder in der 
Einrichtung orientiert. 
Sie beschreibt die Leistungen der 
Kindertageseinrichtung und orientiert 
sich an den vom Träger vorgegebenen 
Zielvorgaben Der Träger sichert die 
Bedingungen zur 
Realisierung der Konzeptionsziele und 
sorgt für die Veröffentlichung der 
Konzeption. 
Die Konzeption benennt das Verfahren 
bei Beschwerden von Eltern oder 
Kindern und gibt Auskunft über 
altersentsprechende Formen der 
Beteiligung von Kindern. 

Qualitätsverbesserung 
 
Die Konzeption wird in 
Abständen überprüft und an 
die jeweiligen Bedürfnisse der 
Kinder und Familien 
z.B. mehr Mittagsversorgung, 
Öffnungszeiten, 
Altersmischung angepasst. 
 

Optimierung 
 
Die vorhandene 
Konzeption wird jährlich 
im Hinblick auf die 
Realisierung der Ziele 
intern evaluiert. 
 2- jährlich findet im 
Auftrag des Trägers eine 
externe Evaluation statt. 
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Konzeptionelle Grundsätze 
 
Evaluation der pädagogischen Konzeption  

  
 
 

Grundvoraussetzungen 
 
Der Träger stellt Möglich-
keiten zur Information über 
entsprechende Evaluations-
verfahren zur Verfügung. 
Die verantwortlichen 
Vertreter des Trägers haben 
sich selbst mit den 
Verfahren auseinander-
gesetzt.  

Qualitätsverbesserung 
 
Zu evaluierende Qualitätsziele 
sind in Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitenden entwickelt 
worden. Die Leitung der 
Einrichtung und die 
verantwortlichen Vertreter des 
Trägers haben sich im Rahmen 
interner und externer 
Fortbildungen für die 
Durchführung interner Eva-
luationsverfahren qualifiziert. 

Optimierung 
 
Der Träger hat die 
Voraussetzungen 
geschaffen für regelmäßige 
externe Evaluation seiner 
Einrichtung und stellt die 
dafür erforderlichen 
Ressourcen zur Verfügung. 
Sie bildet für ihn die 
Grundlage systematischer 
Qualitätsentwicklung und 
Sicherung bedarfsgerechter 
Infrastruktur. 
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Konzeptionelle Grundsätze               
Betreuung

  

Grundvoraussetzungen 
 
Die Betreuung der Kinder ist durch klare 
Tagesabläufe in den Kinder-
tageseinrichtungen geregelt. Die 
Tagesabläufe in der Einrichtung orien-tieren 
sich flexibel an den individu-ellen 
Betreuungsbedarfen der Kinder und 
Familien. Die päd. Organisation wird daran 
ausgerichtet.  
Der Umfang der Betreuung ist abhängig von 
den räumlichen und personellen Bedingungen.  
Der individuelle Betreuungsbedarf findet dann 
seine Grenzen, wenn das Kindeswohl 
beeinträchtigt ist. 
Bei Ausfallzeiten von Personal wird die  
Betreuungszeit u. a. durch folgende 
Maßnahmen gesichert:  

- Anpassung der Angebote 
- Einsatz von Vertretungskräften 
- Wegfall besonderer Aktivitäten 
- Schließung von Gruppen 

Im Stellenschlüssel der Einrichtung hat der 
Träger feste Reservezeiten für Personalausfall 
eingerechnet.  Für außerordentlich hohen 
Personalausfall hält der Träger einen 
Notfallplan vor. Es gibt klare Regelungen im 
Hinblick auf  Ferienbetreuungszeiten.  

Qualitätsverbesserung 
 
Der Träger überprüft 
regelmäßig, ob die Vor-
aussetzungen der Ein-
richtung mit den 
Betreuungsbedarfen über-
einstimmen. Er ergreift  
Maßnahmen um schritt-
weise eine Verbesserung 
der Betreuungssituation zu 
erreichen. 

Optimierung 
 
Der Träger verfügt  über ein mit den 
Einrichtungen und den 
Elternvertretungen abgestimmtes 
Rahmenkonzept Betreuung, dass 
den Einrichtungen klare  
Zielvorgaben gibt. Diese enthalten 
folgende Aspekte: 
o Individualität des  Angebots für 

unterschiedliche Altersgruppen 
o Flexibilität im Hinblick auf  

unterschiedliche 
 Betreuungsbedarfe 

o Regelmäßige  Überprüfung der 
Übereinstimmung  von pädagogischer 
Qualität und Betreuungsqualität. 
Der Träger passt die räumlichen 
Bedingungen dem Erfordernis des 
Betreuungsbedarfs an. 
Die personelle Ausstattung der 
Einrichtung stellt in jedem Fall die 
volle Betreuung der Kinder sicher. 
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Konzeptionelle Grundsätze  
Bildung und Erziehung 

 

Grundvoraussetzungen 
 
Grundlage für die Bildungs-
arbeit in den Kindertages-
einrichtungen ist der HBEP. 
Die Konzeption der Ein-
richtung gibt Auskunft über die 
konkrete pädagogische Arbeit 
bzgl. verschiedener 
Bildungsbereiche frühkindl. 
und kindlicher Entwicklung.  
Beobachtungs- und 
Dokumentationsverfahren 
stellen die Grundlage für die 
Entwicklung individueller 
Förderkonzepte dar.  
Der Träger stellt Möglichkeiten 
zur Fortbildung und 
Praxisreflexion sicher.  

Qualitätsverbesserung 
 
Der Träger verfügt über ein 
Rahmenkonzept Bildung, 
das die Bildungs-
konzeptionellen Schwer-
punkte ebenso beschreibt, 
wie die Methoden und 
Rahmenbedingungen zu 
ihrer Umsetzung. Auf der 
Basis dieses Rahmen-
konzeptes gestalten die 
Einrichtungen ihre 
pädagogische Arbeit.  
Die pädagogische 
Konzeption der Einrichtung 
wird regelmäßig überprüft 
und weiterentwickelt.  

Optimierung 
 
Die Konzeption und das 
Rahmenkonzept unterliegen 
regelmäßiger Reflexion und 
Qualitätssicherung in Bezug 
auf die Bildungsarbeit.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Konzeptionelle Grundsätze 
Elternbeteiligung  

 

Grundvoraussetzungen 
 

Die Konzeption regelt die Form der 
Elternbeteiligung und orientiert sich 
inhaltlich an den Grundlagen des 
HBEP. Der Austausch zwischen den 
Fachkräften und Eltern basiert auf 
regelmäßiger Beobachtung und 
Entwicklungsdokumentation der 
Fachkräfte. Mindestens einmal im 
Jahr findet eine Eltern-versammlung 
zur Wahl  eines Elternbeirates statt. 
Hier informiert der Träger über die 
wichtigsten Entwicklungen der 
Einrichtung. Das Team der 
Einrichtung informiert die 
Erziehungsberechtigten und hört sie 
in wichtigen Fragen an.  
Im Rahmen der Satzung hat der 
Träger Partizipationsmöglichkeiten 
der Eltern geregelt.  
Elternbeteiligung ist ausdrücklich 
erwünscht. Sowohl im Kitaalltag als 
auch bei Veranstaltungen und Festen 
im Jahresverlauf.  

Qualitätsverbesserung 
 
Die Fachkräfte haben die 
satzungsmäßige Pflicht 
mindestens ein qualifiziertes 
Gespräch jährlich im 
Rahmen der 
Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern über die 
Entwicklung des Kindes zu 
führen.  

Optimierung 
 
Der Elternbeirat/die Eltern 
sind in den Prozess der 
konzeptionellen 
Weiterentwicklung 
einzubinden. 
Veränderungen der 
pädagogischen 
Rahmenkonzeption ergeben 
sich aus den veränderten 
Bedarfen.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Personal  
Personalqualität

 
 

Standard 
 
Das eingesetzte Personal entspricht den in 
§ 25 b Abs.1,1-14 definierten Kriterien 
des HKJGB.  
Personen, die unter § 1 Absatz 3 der 
Verordnung als Fachkräfte eingesetzt 
sind, werden verpflichtet, an mindestens 5 
Werktagen im Jahr Fortbildungen zu 
besuchen, da davon auszugehen ist, dass 
diese Kräfte zwar eine langjährige Praxis 
vorzuweisen haben, die theoretischen 
Grundlagen und Voraussetzungen zur 
Umsetzung des Achten Sozialgesetzbuchs 
§§ 22, 22 a formulierten Anforderungen 
an die pädagogische Arbeit bisher nicht 
erwerben konnten.  
 
Der Träger stimmt den Fortbildungs- 
bedarf unter Berücksichtigung des 
Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplans mit der 
Kindertageseinrichtung ab und stellt 
Mittel bereit.        

Qualitätsverbesserung 
 
Entsprechend der 
konzeptionellen Schwerpunkte 
der Einrichtung verfügen 
einzelne Fachkräfte über, durch 
Fort- und Weiterbildung 
erworbene 
Zusatzqualifikationen  
(z. B. Sprachförderung, Psycho-
motorik u.a.).  
Der Träger erstellt mit der 
Leitung im Rahmen der Personal-
entwicklung ein Fortbildungs-
konzept für die Einrichtung 
und fördert die Teilnahme der 
Beschäftigten an Fortbildungen. 
Der Fortbildungsumfang sollte 
mindestens 5 Tage pro Jahr 
umfassen.  
Träger, die Fachkräfte nach § 25 
b Abs.3 HessKiföG beschäftigen, 
sollten diesen die berufs-
begleitende Ausbildung zur 
Fachkraft lt. Abs.1 ermöglichen. 

Optimierung 
 
Träger stellen für ihre 
Einrichtung zusätzlich 
Personalstunden und/oder 
Mittel für Fachberatung 
zur Verfügung, bzw. 
etablieren dies im Rahmen 
interkommunaler 
Zusammenarbeit.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Personal  
 

Ausbildung 

 
 

Standard 
 
Die duale Ausbildung zur Erzieherin/zum 
Erzieher erfordert qualifizierte Ein-
richtungen, die ihren Ausbildungsauftrag im 
Sinne einer Ausbildungspartnerschaft mit der 
Schule ausfüllt.  
Für die Praxisanleitung sollen Fachkräfte 
eingesetzt werden, die sich für die Aufgabe 
in einer entsprechenden Fortbildung/ 
Qualifikationsmaßnahme qualifiziert haben. 
 
Für die Praxisanleitung stehen Zeit-
kontingente zur Verfügung. 
Im Sinne einer zukunftsfähigen Personal-
entwicklung und Sicherung des Personal-
bestands soll jede Einrichtung einen Aus-
bildungsplatz vorhalten. 

Qualitätsverbesserung 
 
Die Einrichtung erarbeitet eine 
Standortanalyse, die beschreibt, was die 
Kindertageseinrichtung und Ausbildungs-
stelle bietet. Der Träger stimmt mit den 
Beschäftigten ein Ausbildungskonzept ab. 
 
Dieses trifft unter anderem auch Aussagen 
zur Form der Kooperation mit den 
Fachschulen. 
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Personal  
Personalbemessung 

 

Grundsätze 
 
 

� Die Betreuung der Kinder muss durch geeignete Kräfte gesichert sein. 
 
� Die Personalbemessung richtet sich nach dem Alter der Kinder, der Zusammensetzung 

der Gruppe und den Öffnungszeiten der Einrichtung. 
Die Gruppengröße berücksichtigt besondere Bedarfe und Problemlagen von Kindern 
und beträgt für Kinder unter 3 Jahren 8-12 und über 3 Jahren 15-25 Plätze. 

 
� Die Kernzeit muss entsprechend dem Angebot der Einrichtung definiert werden. 
 
� Während der Kernzeit sollen die Gruppen mit zwei Fachkräften besetzt sein, damit 

Kleingruppen gebildet werden können und auf die individuellen Erfordernisse für die 
Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder eingegangen werden kann.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Personal  
Personalbemessung

 
 

Standard 
 
Der grundsätzliche Schlüssel für die 
Personalbemessung richtet sich nach den 
gesetzlichen Grundlagen (HKJGB, 
Fachkraftfaktor x Betreuungsmittelwert zzgl. 
Ausfallzeiten). Die bisherigen Standards 
haben sich bewährt und werden gesichert. 
Die Personalbemessung soll  langfristig und 
vorausschauend erfolgen.   
Die Betreuung verschiedener Altersgruppen 
in einer Gruppe erfordert die 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Kinder, der räumlichen Gegebenheiten und 
der personellen Ausstattung. Die Zusammen-
setzungen von Gruppen orientieren sich 
ebenfalls an den bewährten Standards (vgl. 
Übersicht).  
Die Betreuung von Kindern mit Behinderung 
erfordert eine angemessene Gruppengröße.  
Bei der Mittagsversorgung ist ein 
Betreuungsschlüssel von 1:10 vorzuhalten.  
Der personelle Mindestbedarf gem. § 25 c 
HKJGB dient der Sicherung des 
Kindeswohls in der Einrichtung.  

Qualitätsverbesserung 
 
Der Personalschlüssel 
berücksichtigt besondere 
Herausforderungen, die sich 
aus der Struktur der 
Einrichtung und den Bedarfen 
der Familien im Einzugsgebiet 
ergeben.  
Besondere Erfordernisse können 
u. a. sein: 

� Große Altersmischungen in 
Gruppen 

� Besonderheiten des 
Sozialraums 

� großer Anteil an Mittags-
versorgung 

� hoher Anteil von Kindern 
mit Sprachproblemen 

Optimierung 
 
Die Personalbemessung 
ermöglicht es allen 
Kindern, ihren 
Bedürfnissen 
entsprechend gefördert 
zu werden (Inklusion).  
 
Zusatzkräfte, z.B. mit 
speziellen Kenntnissen 
unterstützen das 
pädagogische Personal, 
bzw. entlasten bei 
Arbeiten, die nicht von 
pädagogischen 
Fachkräften durchgeführt 
werden müssen.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Zusammensetzungen von altersübergreifenden Gruppen nach dem HKJGB: 

 

Anzahl der 
Kinder U3 

Anzahl der 
Kinder Ü3 

Gruppengröße gesamt Faktor der Gruppe bei 
max. zwei Einjährigen 

Fachkraftstundenbedarf 
Betreuungsmittelwert 30 (Bsp.) 

3 17 20 23,5 53,7 

4 14 18 22 53,4 

5 12 17 21,5 55,2 

6 10 16 21 57 

7 8 15 20,5 58,8 

 

In altersübergreifenden Gruppen werden Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. Im Rahmen 
einer altersübergreifenden Gruppe sollten max. zwei Einjährige betreut werden. Jede Gruppenkonstellation 
orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder und den bestehenden Bedürfnissen. Insbesondere die 
Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren nach Bindung, Ruhe und Geborgenheit werden bei der Zusammensetzung 
beachtet. Die „große Altersmischung“ erfordert außerdem die Beachtung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses 
und die Notwendigkeit von gleichaltrigen Spielpartnern.  

Die Größe und Zusammensetzung der Gruppe basiert auf dem bestehenden Raumkonzept und bezieht die räumliche und 
sächliche Ausstattung aktiv in die konzeptionelle Ausrichtung mit ein.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Personal  
 
Personalbemessung - Vorbereitungszeiten   

 
 

Standard 
 
Für konzeptionelle Tätigkeit, 
Evaluation, Vorbereitung von 
Angeboten, Elterngesprächen, 
Teambesprechungen gewährt der 
Träger Kinderfreie Arbeitszeit 
(KifAz). 
 
Zur Sicherung der bewährten 
Standards werden – wie bisher -  
20% der wöchentlichen Arbeitszeit 
zusätzlich als KifAZ 
(„Vorbereitungszeit“) vor-gesehen.  
Das Team erhält zur Erarbeitung 
/Evaluation/Fortschreibung einer 
Konzeption zusätzlich zwei 
pädagogische Tage pro Jahr.  
 

Qualitätsverbesserung 
 
Der tatsächliche Bedarf an 
KifAz ergibt sich aus dem 
Qualitätsanspruch des Trägers 
an die Tageseinrichtung. 
Für die KifAz werden durch 
den Träger Prioritäten 
festgelegt und mit einem 
Zeitkontingent versehen. 

Optimierung 
 
 

Für die KifAz stellt der 
Träger die erforderlichen 
Rahmenbedingungen zur 
Verfügung, z.B. modern 
ausgestatteter Arbeitsplatz 
(für Portfolio etc.).  
 
 
 



13 

Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Personal 
 
Leitung der Kindertageseinrichtung  

 

Grundsätze 
 
� Die Leitung repräsentiert die Einrichtung nach außen. 

� Sie regelt über die Dienstplanung die Abdeckung der Kinderzeit und der KifAz der 

Mitarbeitenden und gewährleistet damit den reibungslosen Betrieb der Einrichtung. 

� Vielfach hat  sie Budgetverantwortung und Personalverantwortung 

� Sie trägt die Verantwortung für die Durchführung von Dienstbesprechungen, muss in der Lage 

sein, die Mitarbeitenden anzuleiten und weiterzubilden.  

� Sie ist erste Ansprechpartnerin/erster Ansprechpartner der Eltern und organisiert das 

Aufnahmeverfahren. 

� Sie koordiniert und initiiert Kontakte mit anderen Institutionen, Schulen, Beratungsstellen etc.  

� Die Leitung sorgt für die Umsetzung der Qualitätsziele.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Personal 
Leitung der Kindertageseinrichtung 

 
 

Standard 
 
Für die vorgenannten Tätigkeiten ist eine 
Freistellung vom Gruppendienst je 
Umfang/Größe der Einrichtung erforderlich. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Träger 
empfiehlt: 
Die Leitung ist je nach Anzahl der Gruppen 
anteilig vom Gruppendienst freigestellt:  
3 Gruppen = 50% 
4 Gruppen = 80 %  
5 Gruppen = 100 %  
der Arbeitszeit eines 
Vollzeitarbeitsverhältnisses.  
Bei 6 und mehr Gruppen ist eine weitere 
Freistellung vorzusehen (z. B. durch anteilige 
Freistellung einer Stellvertretung). Die 
Freistellung ist dem Aufgabenprofil der 
Einrichtung anzupassen. So kann die 
Übertragung standardisierter 
Verwaltungstätigkeiten auf die jeweilige 
Stadt-/Gemeindeverwaltung kann zu einer 
Reduzierung der Freistellung führen. 
Besonderheiten in der Organisationsstruktur 
können zu einer Erhöhung der Freistellung 
führen (z. B. hoher Anteil Teilzeitkräfte).  

Qualitätsverbesserung 
 
Der Träger benennt eine 
ständig bestellte Stell-
vertretung. Diese ergänzt die 
Leitung in ihren alltäglichen 
Aufgaben. Die Vertretung 
geht über Krankheits- und 
Ausfallzeiten hinaus.  
 

Optimierung 
  
Die stellvertretende 
Leitung verfügt über eine 
anteilige Freistellung.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Raumangebot  
Raumkonzept 

 

Grundsätze 
Dem Raum kommt in der aktuellen Pädagogik immer mehr Bedeutung zu. Kinder verbringen immer mehr Lebenszeit in 
Kindertageseinrichtungen, daher werden Einrichtungen immer mehr auch „Lebensraum“. In der Fachliteratur wird vom „Raum 
als dritter Erzieher“ gesprochen. Die Beschaffenheit und die Ausstattung eines Raumes tragen in hohem Maße zum 
Explorationsverhalten (Erkundungsverhalten) von Kindern bei. Der Raum ist reizarm und ästethisch beschaffen und zeichnet 
sich in der Materialauswahl durch einen hohen Aufforderungscharakter aus. Generell orientiert sich das Raumangebot am 
unterschiedlichen Entwicklungsstand und den entwicklungsspezifischen Bedürfnissen der Kinder.  
Das Raumangebot ermöglicht differenzierte Förderungsangebote und umfasst vielfältige Bildungsbereiche und Funktionen. 
Ruhigere Funktions-/Bildungsbereiche (z. B. Kleingruppenarbeit, sprachliche Bildung, Lesen, Rollenspiel etc.) und 
aktivere/unruhigere Bereiche (z. B. Bewegung, musische und rhythmische Erfahrungen, Forschen, Aktionsspiele etc.) werden 
räumlich/örtlich getrennt um ein ungestörtes Handeln zu ermöglichen.  
Ausreichende Bewegungsflächen ermöglichen den Kindern auch zwischendurch ihrem Bewegungsdrang zu folgen. Neben 
motorischen Herausforderungen ist auch ein Perspektivenwechsel (Spiel am Boden, Hochebene, Podeste etc.) möglich.    
Auch Nutz- und Verkehrsflächen werden in die päd. Nutzung einbezogen, sowie auch der Sanitärbereich – je nach 
Beschaffenheit und Größe – Bestandteil des päd. Angebots ist.  
Das Raumangebot ermöglicht Erfahrungen mit allen Sinnen.  
Kinder können außerdem an der Zubereitung von Nahrung teilhaben und erkunden auf diese Weise die Beschaffenheit von 
Nahrungsmitteln.  
Je nach Raumangebot bietet sich das Zusammenfassen einzelner Funktionen an (z. B. Installation eines „Bauzimmers“, welches 
gruppenübergreifend genutzt werden kann). Neben den Gruppenräumen stehen Nebenräume für besondere Aktivitäten und zur 
pädagogischen Differenzierung zur Verfügung.  
Ein Raumkonzept liegt vor. Es gibt Auskunft über die Art der Nutzung der Räume und die Ziele der päd. Arbeit in den Räumen. 
Das Raumkonzept sieht Ruhe und Erholungsmöglichkeiten vor, die auch zum Mittagsschlaf genutzt werden können. 
Das Raumkonzept orientiert sich am Angebot der Einrichtung und berücksichtigt vor allem die Länge der Öffnungszeiten, den 
Umfang der Mittagsversorgung und besondere pädagogische Angebote.  
Die Bedarfe aller Kinder werden im Raumkonzept berücksichtigt. Es wird nach Bedarf überprüft und verändert.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Raumangebot  
    
Betreuung von Kindern über 3 Jahren  

 

 
Schlafraum / Ruheraum 18-20 qm max. 12 Kinder 
Im Altersbereich ab drei Jahren haben Kinder häufig noch ein Bedürfnis nach Mittagsschlaf. Um dies in entsprechender Qualität und vor allem 
im Ablauf der Einrichtung zu ermöglichen, steht ein separater Schlafraum für max. 12 Kinder zur Verfügung. Der Raum wird dem Bedürfnis 
nach Geborgenheit, Ruhe und Verdunkelung gerecht. 
 
Nebenraum / Intensivraum 20 qm 
Zur pädagogischen Differenzierung stehen Nebenräume in angemessener Anzahl und Größe zur Verfügung. Ein vollwertiger Raum ermöglicht 
Kleingruppenarbeit, Projekte und wechselnde Funktionen (Bildungsbereiche).  
 
Essensbereich 18 – 20 qm max. 12 Kinder 
Für die Mittagsversorgung stehen entsprechende Räumlichkeiten außerhalb der Gruppen-/Funktionsräume zur Verfügung. Bei der räumlichen 
Gestaltung steht die soziale Situation des Essens im Vordergrund. Der Raum ermöglicht das Essen in Kleingruppen bis 12 Kinder.  
 
Mehrzweckbereich  60 – 80 qm 
Ein ausreichend großer Mehrzweckbereich ermöglicht sowohl ein spontanes Bewegungsangebot für die Kinder, als auch gezielte Angebote im 
Bereich Bewegung. Auch für andere Zwecke kann der große Raum genutzt werden. Die Gestaltung der Einrichtung berücksichtigt, dass Kinder 
auch ohne direkte Aufsicht den Raum nutzen können.  
 
Leitung 
Die Leitung der Einrichtung verfügt in ihrem Büro über einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz. Es steht  außerdem eine 
Besprechungsmöglichkeit zur Verfügung. Das Büro der Leitung befindet sich in der Nähe des Geschehens, lässt aber auch ungestörtes Arbeiten 
zu.  
 
Personal/Fachkräfte  
Den Fachkräften steht ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz zur Verfügung. Zur Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, für 
Recherchen und zur Dokumentation stehen erforderliche Materialien und eine entsprechende Ausstattung zur Verfügung.  
Bei Öffnungszeiten über sechs Stunden steht den Fachkräften ein Raum für Pausen zur Verfügung. Der Träger ermöglicht seinen Fachkräften 
eine angemessen Situation zur Erholung und zum Rückzug während Pausenzeiten.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Raumangebot          
Betreuung von Kindern über 3 Jahren 

 

Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
Eltern sind in der Einrichtung willkommen und werden einbezogen in die tägliche Arbeit. Dies bildet sich auch räumlich ab. In gut einsehbarem 
Bereich werden Informationen platziert, die Arbeit wird dokumentiert und so sichtbar gemacht. Sitzgelegenheiten und Informationsmaterial 
laden zum Verweilen und zur Begegnung mit anderen Eltern ein (z. B. "Elterncafé"). Fachkräfte sind für Eltern ansprechbar.  
Zur Durchführung von Elterngesprächen steht ein Raum zur Verfügung, der eine angenehme und ungestörte Atmosphäre ermöglicht.  
 

Sanitärbereiche 
Die Sanitäranlagen der Einrichtung sind kindgerecht gestaltet. Sie ermöglichen eine Hygieneerziehung in angenehmer räumlicher Atmosphäre. 
Die Ausstattung unterstützt die Verselbständigungsprozesse von Kindern und wahrt deren Intimsphäre. Wasser-/Sinneserfahrungen und 
„Forschen“ ist möglich.  
 

Außengelände / Außenanlagen 
Das Außengelände der Einrichtung ist kindgerecht gestaltet und bietet für alle Altersbereiche ein Bewegungs- und Spielangebot. Es soll 
vielfältige Erfahrungsräume für alle Sinne bieten, dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden, Schutz und Herausforderung für körperliche 
Aktivitäten gewähren und die Möglichkeit bieten, mit Wasser, Erde und Feuer umzugehen. Die Außenanlagen werden entsprechend dem 
Konzept, möglichst naturnah gestaltet, Kinder und Eltern in die Umsetzung einbezogen. Beschattungsmaßnahmen sind gewährleistet. 
 

Altbestand 
Bei der Umnutzung von Bestand (z. B. Erweiterung von Öffnungszeiten, Veränderung der Altersstruktur etc.) sind die räumlichen 
Voraussetzungen entsprechend zu schaffen. Das Angebot einer Einrichtung findet in den räumlichen Möglichkeiten seine Grenzen. Die 
vielfältigen Anforderungen an den Alltag einer Ganztagseinrichtung sind direkt an die räumlichen Voraussetzungen geknüpft.  
 

Schulkindbetreuung / Hortgruppen 
Für die Erledigung von Hausaufgaben stehen Räumlichkeiten und entsprechendes Personal zur Verfügung. Der Sanitärbereich ist altersgerecht / 
geschlechtergetrennt eingerichtet. Es besteht die Möglichkeit sich kreativ, handwerklich und in Projektarbeit zu betätigen. Den Kindern stehen 
Räumlichkeiten für Ruhe und Rückzug zur Verfügung.   
 

Waldgruppen 
Waldgruppen ergänzen das Angebot der Kindertagesbetreuung im Sinne einer pädagogischen Vielfalt. Die räumlichen Voraussetzungen 
beziehen sich hier insbesondere auf den genutzten Außenbereich, aber auch auf ein räumliches Angebot bei schlechtem Wetter, zur 
Mittagsversorgung und für Projektarbeit. Auch hier sind alle Funktionen / Bildungsbereiche abzubilden. Die Möglichkeit zur Ruhe und zum 
Rückzug ist gegeben.   
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Raumangebot 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren 

 
 

Eingangsbereich 
Das Ankommen in der Kita stellt für Krippenkinder den ersten morgendlichen Übergang dar. Damit dieser gut gelingt, braucht 
es eine vertraute Erzieherin, die die Kinder begrüßt und in der Garderobe Mobiliar, welches das Ankommen erleichtert. Die 
Kinder brauchen in diesem Alter Unterstützung beim An- u. Ausziehen. Das bedeutet ausreichend Sitzmöglichkeiten für Kinder 
und Eltern. Sinnvoll sind erhöhte Sitzmöglichkeiten für Kinder (selbst besteigbar) zum leichteren Umziehen.  Daneben braucht 
es breitere Garderoben, da Kinder in diesem Alter mehr Kleidung anhaben und in der passenden Höhe von Krippenkindern, 
damit diese ihrem Bedürfnis nach Selbständigkeit nachkommen können und Kleidungsstücke selbst aufhängen oder ablegen 
können. 
 
Gruppen- und Funktionsraum (58 – 60 qm lt. Empfehlung des LJA Hessen von 1992)  
Krippenkinder verbringen oftmals einen großen Teil ihres Tages in der Einrichtung und zum größten Teil in ihrem 
Gruppenraum. Gerade in diesem Alter erhält der Gruppenraum eine wichtige Bedeutung. Er soll den Kindern Sicherheit und 
Selbstbestimmung ermöglichen und gleichzeitig ihren kompletten Alltag abbilden: Anregung / Spielen, Ruhen / Schlafen und 
Essen (letzteres wird unter dem Punkt „Essen“  beschrieben). Die Kleinsten unter ihnen, die noch nicht mobil sind und somit 
den Raum nicht selbständig wechseln können, sind darauf angewiesen, dass der Gruppenraum alle Sinne anspricht.  Neben der 
vertrauten Erzieherin ist die Auswahl der Materialien von großer Bedeutung: Unterschiedliche Bodenbeläge (Parkett, Linoleum, 
Kork u.a.); verschiedene Höhen und Ebenen für Bewegung (Podeste und Hochebenen); Schaukelmöglichkeiten; 
Raumaufteilung für Ruhe und Entspannung (Höhlen, Körbchen u.a.); Alltagsgegenstände für Bewegung und Spielen (Kissen, 
Decken, Kisten, Küchenutensilien u.a.); Naturmaterialien für Bewegung und Spielen (Steine, Hölzer u.a.).  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Raumangebot  
Raumkonzept 

 

Schlafraum 18 – 20 qm für max. 12 Kinder 
Krippenkinder haben individuelle Bewegungs- und Ruhebedürfnisse. Dem Ruhebedürfnis kann im Gruppenraum mit „Räumen im Raum“ 
entgegengekommen werden. Einem Rückzugsort, am besten für mehrere Kinder nutzbar, klar getrennt vom Bewegungs- / 
Aktivitätsbereich. Das können z.B. ein Schlafpodest und / oder eine Höhle und dort unterschiedliche Schlafgelegenheiten sein.  
Ein separater Schlafraum für Krippenkinder ist unabdingbar. Dieser sollte an den Gruppenraum angrenzen und in der Auswahl der 
Materialien, Farben, Beleuchtung und Mobiliar ruhig und entspannend gestaltet sein. Jedes Krippenkind braucht seine eigene 
Schlafgelegenheit mit der eigenen Bettwäsche und griffbereit sein Kuscheltier, Tuch und Schnuller als Einschlafhilfe. Schlafrituale 
vermitteln den Krippenkindern Geborgenheit und erleichtern das Einschlafen.  
 
Essensbereich  
Eine Großzahl der Krippenkinder nimmt bis zu drei Mahlzeiten am Tag in der Kita ein. Essen in der Altersgruppe von 0 – 3 Jahren findet 
meistens im Gruppenraum statt. Die gemeinsamen Essenszeiten sind von großer Bedeutung im Tagesablauf. Ein gesundes, ausgewogenes 
Essen und eine kommunikative Atmosphäre sollte Voraussetzung sein. Kinder erleben sich hier als soziale Gemeinschaft. Sie befriedigen 
die existenziellen Bedürfnisse Essen und Trinken und lernen Kulturtechniken. Die Kleinsten müssen gefüttert werden, die Größeren 
brauchen Unterstützung in den Bemühungen selbständig zu Essen. Eine aufmerksame Erzieherin und gute Rahmenbedingungen sind 
wichtig. Hocker auf die die Kinder selbständig klettern können, die Bodenkontakt zulassen und entsprechend zur Tischhöhe passen (bei 
Bedarf platzsparende Klapptische); eine gute Beleuchtung über den Tischen; Geschirrschrank, Anrichte; Teller und Becher aus Porzellan; 
Besteck mit dicken Griffen.  
 
Wasch- und Sanitärraum 
Schon bei der Planung der Sanitärräume ist darauf zu achten, dass diese groß genug sind um sie  vielfältig nutzen zu können. Für 
Erzieherin und Krippenkinder sollte dieser als Nebenraum zugänglich sein. Es braucht u. a.: Wickeltisch mit fester Treppe; 
Eigentumsfächer, Waschbecken, mit Warm- und Kaltwasseranschluss für die Fachkräfte und Kinder in den richtigen Höhen; Wasserrinnen 
/ Duschen für die Sinneserfahrung; Kleine Toiletten  (durch halbhohe Wände getrennt); Tageslicht / Beleuchtung; Belüftung; 
Raumtemperatur von ca. 22 Grad.  
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Träger  
 

 

Organisation und Dienstleistung 
� Der Träger entwickelt sein Leitbild an Hand der Bedarfslagen der Familien, den Bedürfnissen der Kinder und 

den im SGB VIII § 22 definierten Aufgaben von Kindertageseinrichtungen. 
� Er passt sein Leistungsangebot und- profil den Bedarfslagen an. 
� Die ihm angeschlossenen Gremien informieren sich regelmäßig und umfassend über den Stand der 

Kindertagesstätten 
� Der Träger bezieht alle Beteiligten in die Bedarfsplanung ein.  
� Er verfügt über einen Kindertagesstättenbedarfsplan und schreibt diesen regelmäßig fort. 
 

Qualitätsmanagement 
� Er entwickelt  Qualitätsziele zur Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.  
� Der Träger formuliert verbindliche Standards für seine Kindertagesstätten.  
 

Personalmanagement 
� Für die Fachkräfte bestehen Aufgabenbeschreibungen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Entscheidungsebenen. Kommunikationsstrukturen und Aufgabenzuordnungen sind klar geregelt. 
� Der Träger  verfügt über Kriterien zur Bemessung des Personalbedarfs und stellt zeitliche Ressourcen für Team- 

und Dienstbesprechungen, Fortbildung u.a. zur Verfügung, sowie geeignete Maßnahmen zum 
Konfliktmanagement (z. B. Fachberatung, Supervision etc.).  

� Der Träger führt regelmäßig Personalentwicklungsgespräche durch.  
� Er stellt sicher, dass Leitung und Stellvertretung über das Ablaufverfahren/Schutzkonzept im Bezug auf §8a 

SGB VIII ausreichend informiert sind und diese Informationen auch an ihr Team weitergeben. 
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Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen  

Qualitätskriterien Träger  
 

 

Finanzmanagement 
� Der Träger sichert die Kindertageseinrichtung wirtschaftlich ab. Er stellt ausreichend Mittel für den laufenden 

Betrieb, den Bau und die Unterhaltung zur Verfügung. 
� Er definiert im Rahmen der Haushaltssatzung Regeln der Budgetverantwortung und -abwicklung. 

 
Bau- und Ausstattung 

� Der Träger überprüft regelmäßig den baulichen Zustand, die Sachausstattung und beseitigt die Mängel in 
angemessener Frist. 

� Er bezieht die Beteiligten bei Planung, (Um)-Bau und Sanierung angemessen ein. 
 

Vernetzung und Kooperation 
 

� Der Träger fördert die Kooperation mit anderen Personen, Institutionen und Ausbildungsstätten, die mit 
Angelegenheiten der Kindertagesbetreuung betraut sind und sichert diese ab (z. B. durch Schaffung 
verbindlicher Strukturen).   

� Er unterstützt und fördert innovative Betreuungs- und Bildungskonzepte. 
 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
  

� Der Träger stellt sicher, dass es regelmäßige Begehungen durch den Arbeits- und Sicherheitsbeauftragten gibt 
(z.B. Lärmschutz, geeignetes Mobiliar, Stühle für Fachkräfte etc.) 

� Er sorgt für ausreichend große Räumlichkeiten für das Personal (Pausen, Dienstbesprechungen, Elterngespräche 
etc.) 

� Er stellt sicher, dass gesetzlich vorgeschriebene Pausen eingehalten werden 
 


